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AUSGANGSPUNKT/REKAPITULATION: 
KOMMISSIONSVORSCHLAG 
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KOM-Vorschlag Elektrizitätsbinnenmarkt-VO (Nov. 2016) 

• Komplette Neufassung und Erweiterung der geltenden Strom-
handels-VO. 

• Ziele sind u.a.: Ermöglichung von grenzüberschreitendem 
Stromhandel; Marktsignale für gesteigerte Flexibilität, 
Dekarbonisierung, Innovation; Offener Marktzugang für alle.  

• Inhalt: Allgemeine Regeln für den Strommarkt, u.a.: 
– Preisbildung, 
– Bilanzausgleichsverantwortung, Einspeisevorrang, Kapazitätsvergabe 

Engpassmanagement, 
– Day-ahead und Intraday-Märkte,  
– Leitlinien für Verteilnetztarife, 
– Preiszonen, 
– Kapazitätsmechanismen, 
– Verbund europäischer VNB (EU-DSO), Regionale Betriebszentren der 

TSO (ROC). 
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VORSCHLÄGE ZUR NEUREGELUNG 
DES EE-VORRANGS 
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KOM-Vorschlag Elektrizitätsbinnenmarkt-VO (Nov. 2016) 

Dispatch (Art. 11) 

• Grundsatz: Marktbasiertes und 
diskriminierungsfreies Dispatch. 

• Vorrang für EE-Anlagen < 500 kW 
(stufenweise Absenkung über 250 
kW bis 125 kW). 

• Bestandsschutz für EE-Anlagen 
mit Inbetriebnahme vor 
Inkrafttreten der VO. 

• Vorrang darf Betriebssicherheit 
nicht gefährden und nicht als 
Rechtfertigung für grenzüber-
schreitende Beschränkungen 
über das vorgesehene Maß 
hinaus dienen ( Art. 14).  

Redispatch und Einschränkung 
(Art. 12) 

• Grundsatz: Einspeisebeschränk-
ungen/Redispatch objektiv, 
transparent, diskriminierungsfrei. 

• Marktbasierte Auswahl der 
Anlagen, nicht marktbasierte 
Auswahl subsidiär . 

• Gewährleistung EE-Vorrang: 
– Übertragung von EE-Strom unter 

geringst möglicher Beschränkung, 
– Minimierung Abregelung von EE-

Anlagen durch netz- und 
marktbezogene Maßnahmen, 

– Abschaltreihenfolge im Fall von nicht 
marktbasierten Maßnahmen, 

– Mind. 90%- ige Entschädigung (inkl. 
verlorener Förderung). 
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Allgemeine Ausrichtung des Rates (18.12.2017)  

• Dispatch (Art. 11): 
– Kaum inhaltliche Veränderungen ggü. KOM-Vorschlag.  
– Absenkung der Grenzwerte für vorrangig zu behandelnde neue 

EE- und KWK-Anlagen:  
o 250 kW statt 500 kW (Abs. 2)  
o sowie ab 1.1.2026: 150 kW statt 250 kW (Abs. 3). 
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Allgemeine Ausrichtung des Rates (18.12.2017)  

• Redispatch (Art. 12): 
– Ergänzung, dass Redispatch allen Erzeugern, Speichern und 

Lasten, auch aus anderen MS, offenstehen muss, sofern 
technisch machbar (Abs. 1 S.2). 

– Abs. 2a lit. d): Zusätzliche Möglichkeit zum Einsatz von nicht 
marktbasiertem Redispatch im Fall struktureller Engpässe, wenn  
o marktbasiertes Redispatch ein regelmäßig strategisches 

Bietverhalten herbeiführen würde und  
o der betroffene MS einen Aktionsplan zur Beseitigung des Engpasses 

verabschiedet hat ( Art. 13 Abs. 4a ff.) oder  
o eine zonenübergreifende Mindestübertragungskapazität von 75 % 

gewährleistet ( Art. 14 Abs. 7). 
− Abschaltreihenfolge bleibt im Wesentlichen gleich, aber 

nachrangige Abschaltung von eigenverbrauchtem Strom wird 
gestrichen (Abs. 5 lit. c). 
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Bericht des Parlamentsausschusses ITRE (21.02.2018) 

• Dispatch (Art. 11): 
– Berichtsentwurf vom 16.06.2017 sah keinen EE-Vorrang für Neuanlagen 

und ein phase-out des EE-Vorrangs für Bestandsanlagen vor. 
– Bericht behält nun doch EE-Vorrang und Bestandsschutz nach KOM-

Vorschlag bei (Abs. 2 und 4). 
– Zusätzliche Möglichkeit für MS, höhere Grenzwerte für lokale 

Energiegemeinschaften vorzusehen (Abs. 2 lit. b).  
– Neu: Möglichkeit für MS bei KOM für die Zukunft Befreiung von der 

Beachtung des EE-Vorrangs zu beantragen, wenn 
o bisheriger EE-Vorrang im MS nicht über das Maß nach Abs. 2 hinausgeht 

und Bestandsschutz gewährt wird, 
o vollständig zugängliche und liquide Intraday-, Großhandels- und 

Balancing-Märkte bestehen, 
o Regelungen zu Einspeisebeschränkungen und Engpassmanagement 

eingehalten werden ( Art. 12, 14), 
o EE-Ziel des MS ausreicht, um das verbindliche Unionsziel zu erreichen 

( Art. 3 RED II).  
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Bericht des Parlamentsausschusses ITRE (21.02.2018) 

• Redispatch und Einschränkungen (Art. 12): 
– Explizite Betonung der Rolle von Speicheranlagen und demand-

response (Abs. 2, 4 lit. a). 
– Klarstellung, dass nicht marktbasierte Mechanismen nur aus 

Betriebssicherheitsgründen ergriffen werden dürfen.  
– Deutlich detailliertere jährliche Berichtspflichten der Netz-

betreiber (Abs. 3). 
– Ergänzung: Nicht marktbasierte Abregelung von EE-Anlagen nur, 

wenn andere Lösungen zu „erheblich“ unverhältnismäßigen 
Kosten führen würden (Abs. 5 lit. a). 

– Vollständige Entschädigung für EE-Anlagen im Fall der Abregelung 
(Abs. 6 lit. b).   
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Fazit zur Neuregelung des Einspeisevorrangs 

• Trilog-Positionen würden zwar Anpassungen der geltenden 
deutschen Regelungen zum EE-Vorrang erfordern, aber 
weitgehende Beibehaltung der bestehenden Situation 
ermöglichen (= garantierte Einspeisung für EE-Anlagen bis zu 
100 kW, marktbasierte Einspeisung ab 100 kW, EE-Vorrang 
i.R.d. Einspeisemanagements und Entschädigung). 

• Größte inhaltliche Unterschiede bestehen hinsichtlich 
– Zusatzmöglichkeit zum Einsatz von nicht marktbasiertem 

Redispatch im Fall struktureller Engpässe (Ratsvorschlag). 
– Befreiungsmöglichkeit von Verpflichtung zum EE-Vorrang (ITRE 

Ausschussbericht). 
• Herauszuheben ist sinnvolle Ergänzung des ITRE Ausschuss-

berichts hinsichtlich „erheblich“ unverhältnismäßiger Kosten 
(Art. 12 Abs. 5 lit. a).  
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GRENZÜBERSCHREITENDE STROM- 
FLÜSSE UND EE-VORRANG 
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Grundsätze für Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement 

• Art. 14 Elektrizitätsbinnenmarkt-VO regelt allg. Grundsätze der 
Kapazitätsvergabe und des Engpassmanagements neu. 

• Streitpunkt: Inwiefern dürfen regelzoneninterne Netzengpässe bei 
der Vergabe grenzüberschreitender Kapazitäten eine Rolle spielen 
(Art. 14 Abs. 7)? 
– KOM: ÜNB dürfen Verbindungskapazität nicht beschränken, um 

internen Engpass zu beheben. Enge und befristete Freistellungs-
möglichkeit durch Regulierungsbehörde. 

– Rat und Parlament: MS müssen bis Ende 2025 Mindestüber-
tragungskapazität von 75 % sicherstellen (Aktionsplan mit linearem 
Zielpfad).  

 Vorschlag von Rat und Parlament belässt ÜNB mehr Spielraum, löst 
aber nicht die grundsätzliche Wertungsfrage, ob EE-Strom oder 
grenzüberschreitenden Stromflüssen Vorrang zukommt. 
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Grundsätze für Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement 

• Kann EE-Vorrang als Rechtfertigung der Beschränkung 
grenzüberschreitender Übertragungskapazitäten dienen? 
Art. 11 Abs. 5: 

„Das vorrangige Dispatch (…) darf nicht als Rechtfertigung 
für Einschränkungen der grenzüberschreitenden 
Kapazitäten über das nach Artikel 14 vorgesehene Maß 
hinaus dienen (…)“  

• Entscheidende Frage: Was ist das nach Art. 14 vorgesehene 
Maß? 
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Maß der zulässigen Beschränkung nach Art. 14 
1. Zur Verfügung zu stellende 
Kapazität (Art. 14 Abs. 3) 

• ÜNB müssen „maximale Kapazität“ 
zur Verfügung stellen: 
„Countertrading und Redispatch, 
einschließlich grenzüberschrei-
tendem Redispatch werden zur 
Maximierung der grenzüberschrei-
tenden Kapazitäten genutzt“. 

• Bei Redispatch wäre dann EE-
Vorrang nach Art. 12 Abs. 4, 5 zu 
beachten. 

2. Bereits vergebene Kapazität 
(Art. 14 Abs. 2) 

• „Transaktionen dürfen nur in 
Notfällen eingeschränkt werden, 
in denen der ÜNB schnell handeln 
muss und ein Redispatching oder 
Countertrading nicht möglich ist. 
(…)“ 

• Bei Redispatch wäre dann EE-
Vorrang nach Art. 12 Abs. 4, 5 zu 
beachten. 

 

 Hintergund: Methodik der gemeinsamen Kapazitätsberechnung und zum 
koordinierten Redispatch und Countertrade werden bereits im Rahmen der CACM-VO 
von den ÜNB erarbeitet. 
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Fazit: Grenzüberschreitende Stromflüsse und EE-Vorrang 

• Durch Vorgaben der Stromhandels-VO und CACM-VO erfolgen 
Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement in starkem Maß 
regional koordiniert und nach gemeinsamen Maßstäben.  

• Entwicklung geht dahin, alle Netzengpässe mit grenzüber-
scheitenden Auswirkungen gleich zu behandeln.  

• Regelungen nach Art. 14 Abs. 2, 3 i.V.m. Art. 12 zielen vor diesem 
Hintergrund darauf, auf beiden Seiten des (grenzüberschreitenden) 
Netzengpasses EE-Vorrang zu gewährleisten, den grenzüberschrei-
tenden Stromfluss selbst aber durch Nutzung von Redispatch 
unbeschränkt zuzulassen. 

• Immens wichtig ist somit die konsequente Anwendung des EE-
Vorrangs nach Art. 12 Abs. 4, 5 durch die ÜNB auf beiden Seiten des 
(grenzüberschreitenden) Engpasses. Andernfalls an explizite 
Beschränkungsmöglichkeit zugunsten von EE-Strom zu denken.     
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Bleiben Sie auf dem Laufenden 

• Info|Stiftung Umweltenergierecht  
informiert periodisch über die  
aktuellen Entwicklungen 

• www.umweltenergierecht.de als  
Informationsportal 
 
 

http://www.umweltenergierecht.de/
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 IBAN DE16790500000046743183 
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